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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.2004

Norm

AO §12a

Rechtssatz

§ 12a AO ist auch dann anzuwenden, wenn Exekutionstitel ein vollstreckbarer vor Ausgleichserö2nung

abgeschlossener gerichtlicher Räumungsvergleich zwischen Bestandgeber und Bestandnehmer ist. Ein darin

ausgesprochener wohl üblicher und vor Ausgleichserö2nung abgegebener Verzicht auf jedweden (weiteren)

Räumungsaufschub ist kein Hindernis für den Erfolg eines Antrags nach § 12a AO.
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